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Überweisung 
An der Sitzung des Einwohnerrates vom 10. Dezember 2021 wurde das dringliche 
Postulat dem Stadtrat zur Berichterstattung überwiesen. 
 
 
Bericht 
Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen für das betroffene Gewerbe in 
Kriens, insbesondere auch für das städtische Kleinstgewerbe. Der Stadtrat geht mit dem 
Postulanten einig, dass dem betroffenen Gewerbe geholfen werden muss. 
 
Die Aufgabenteilung von Bund, Kantonen und Gemeinden gibt klar vor, dass der Bund 
und die Kantone im Rahmen des Covid-19-Gesetzes für die Härtefall-Massnahmen für 
Unternehmungen zuständig sind. Ausführliche Informationen über Angebote seitens Kan-
ton sind auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet 
(https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Informationen_Unternehmen/Unterstuetzung_Haertefae
lle). Ebenfalls bietet der Kanton eine Hotline bei Fragen zur Härtefallhilfe an. Auch der 
KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) und der Gewerbeverband Kriens 
(GVK) haben auf ihrer Internetseite die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Die 
Stadt Kriens informiert seit der Bekanntgabe dieser Informationsstellen auf der eigenen 
Stadtseite darüber. Weiter ist und war die eigene Wirtschaftsförderung der Stadt Kriens 
stets im engen Austausch mit dem Gewerbe. 
 
Einen finanziellen Beitrag der Stadt Kriens zur Unterstützung von Liquidationsengpässen 
ist mit der finanziellen Situation der Stadt nicht möglich. Zudem wäre dies ein Eingriff in 
die Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. Bis eine Organisation bei 
der Stadt Kriens geschaffen werden könnte, um Steuergelder effizient zu vergeben, sind 
die Gelder seitens Kanton bereits ausgezahlt. Die unter existenzbedrohenden Liquidi-
tätsengpässen leidenden Gewerbe bekämen zu spät Unterstützung.  
 
Aus diesen Gründen sieht der Stadtrat aktuell keinen Bedarf, um dem städtischen 
Kleinstgewerbe Unterstützung zu bieten. Er wird sich weiterhin engagiert einsetzen, um 
für das lokale Gewerbe attraktive Bedingungen zu schaffen. 
 
 
Erledigung 
Nachdem der Gegenstand des Postulats im Kompetenzbereich des Stadtrates liegt, 
gilt es mit diesem Bericht als erledigt. 
 
 
Kriens, 9. Juni 2021 
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